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EINZIGES DOKUMENT 

 
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
 

„STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL“ 

 
EG-Nr.: G/AT/1468/03/07/95 
 

 g.g.A.  g.U. 

1. NAME [DER G.G.A. ODER DER G.U.] 

STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL 

2. MITGLIEDSTAAT ODER DRITTLAND 

Österreich 

3. BESCHREIBUNG DES AGRARERZEUGNISSES ODER DES LEBENSMITTELS 

3.1. Erzeugnisart  

Klasse 1.5 Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) 

3.2. Beschreibung des Erzeugnisses, für das der unter Punkt 1 aufgeführte Name 
gilt 

Dunkelfärbiges, dickflüssiges Speiseöl aus erster Pressung der schalenlos 
gewachsenen Kerne des  Steirischen Ölkürbisses (Cucurbita pepo var. styriaca). 
Das Öl hat einen nussartigen Geschmack und einen hohen Gehalt an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren sowie an ernährungsphysiologisch wertvollen 
Inhaltsstoffen: 

Fettgehalt 90 %, davon Linolsäure 40-60 % und Ölsäure 25-40 % (zusammen ca. 
80%),  
Palmitinsäure 10-25 % 
Stearinsäure 3-6 % 
Sonstige Fettsäuren 1-2 % 

Das Öl zeichnet sich ua. durch seine gute Haftfähigkeit auf Salaten aus. 

3.3. Rohstoffe (nur für Verarbeitungserzeugnisse) 

Ausgangsprodukt für Steirisches Kürbiskernöl sind die schalenlos (d.h. die vier 
äußersten Zellschichten der Samenschale sind nicht verholzt oder verdickt)  
gewachsenen Kerne des Steirischen Ölkürbisses (Cucurbita pepo var. styriaca), die 
ein typisch oliv- bis dunkelgrünes Aussehen aufweisen.  

Der Anbau der verwendeten Kürbisse ist traditionell auf folgende Gebiete mit 
speziell feuchtwarmen (illyrisch - voralpinen) Klimabedingungen beschränkt:  

Bezirke Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Graz-Umgebung, Hartberg, 
Leibnitz, Radkersburg, Voitsberg, Weiz, Jennersdorf, Güssing, Oberwart, 
Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Melk, Gänserndorf (eingeschränkt auf Gerichtsbezirk 
Zistersdorf) und Korneuburg-Stockerau (eingeschränkt auf Gerichtsbezirk 
Stockerau). 

3.4. Futter (nur für Erzeugnisse tierischen Ursprungs) 

--- 



3.5. Besondere Erzeugungsschritte, die in dem abgegrenzten geografischen 
Gebiet erfolgen müssen 

--- 

3.6. Besondere Vorschriften für Vorgänge wie Schneiden, Reiben, Verpacken usw. 

--- 

3.7. Besondere Vorschriften für die Etikettierung 

--- 

4. KURZBESCHREIBUNG DER ABGRENZUNG DES GEOGRAFISCHEN GEBIETS 

Der Anbau der zur Pressung verwendeten Kürbisse ist auf das unter Pkt. 3.3. 
genannte Gebiet beschränkt. Die Pressung der Kerne (traditionelles Pressverfahren 
ohne Raffination) erfolgt hingegen ausschließlich in folgendem Gebiet:  

Südliche Steiermark: Bezirke Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Graz-
Umgebung, Hartberg, Leibnitz, Radkersburg, Voitsberg, Weiz. 

Südliches Burgenland: Jennersdorf, Güssing, Oberwart. 

5. ZUSAMMENHANG MIT DEM GEOGRAFISCHEN GEBIET 

5.1. Besonderheit des geografischen Gebiets 

Vorwiegend illyrisches und voralpines Klima in den Kürbis-Anbaugebieten. 
Langjährige Tradition des Ölpressens (nachweislich seit dem Beginn des 18. 
Jahrhunderts) und dadurch bedingt großes Know-How der regionalen 
Kürbispresser, das zur Sortenbeschränkung auf die steirische Mutante des 
Ölkürbisses und zur Entwicklung eines eigenen Pressverfahrens führte. 

5.2. Besonderheit des Erzeugnisses 

Hergestellt aus schalenlosen Kürbiskernen nach traditionellem in der Region 
entwickelten Pressverfahren ohne Raffination. Die gewaschenen und getrockneten 
schalenlos gewachsenen Kerne werden gemahlen, schonend aufgeschlossen 
(geröstet) und anschließend gepresst. Hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. 
Angenehm nussartiger Geschmack. 

5.3. Ursächlicher Zusammenhang zwischen dem geografischen Gebiet und der 
Qualität oder den Merkmalen des Erzeugnisses (im Falle einer g.U.) oder einer 
bestimmten Qualität, dem Ansehen oder sonstigen Eigenschaften des 
Erzeugnisses (im Falle einer g.g.A.) 

Durch das illyrisch-voralpine Klima (feuchtwarme Witterung) reift der Kürbis erst im 
Herbst aus. Dadurch wird der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren erreicht. 
Das traditionelle Pressverfahren bewirkt den typischen Geschmack. 

 

HINWEIS AUF DIE VERÖFFENTLICHUNG DER SPEZIFIKATION 
(Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) 
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Gruppe Recht und Support 
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An die 
Europäische Kommission -  
AGRI H2 
B- 1049 BRÜSSEL, Belgien 

    Geschäftszahl: HA 1/2006- 13 
                          
                             
 

 
 
 

Wien, 5.12.2008 
 
VO (EG) Nr. 510/2006 – Mitteilung gemäß Art. 9 Abs. 3i; 
Änderung der Spezifikation zur Bezeichnung „Steirisches Kürbiskernöl“ im 
Bereich der Kontrollstelle 
 
 
Unter Bezugnahme auf Art. 9 Abs. 3i der VO (EG) Nr. 510/2006 wird mitgeteilt, dass die 
Spezifikation zur geschützten österreichischen Bezeichnung „Steirisches Kürbiskernöl – 
g.g.A“ (G/AT/1468/03/07/95) im Bereich der ausgewiesenen Kontrollstelle/n geändert 
wurde. 
 
Statt der bisherigen öffentlichen Kontrolle durch den Landeshauptmann der Steiermark 
erfolgt die Kontrolle nunmehr durch zwei private Kontrollstellen: 
 
 

1. LACON - GmbH, A-4150 Rohrbach, Linzerstraße 2,  
Tel.: + 43 /7289 40977,  
Fax: + 43 / 7289 40977 4,  
e-mail:  office@lacon-institut.at 
 

 
2. SGS Austria Controll-Co.GesmbH, A-1150 Wien, Diefenbachgasse 35, 

Tel.: + 43-1-512 25 67-0 
Fax.: + 43-1-512 25 67-9 
e-mail: sgs.austria@sgs.com  

 
 
Be g r ü n d u n g: 
Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, die ua. hinsichtlich der Kontrolle geschützter 
Herkunftsbezeichnungen einen Systemwechsel weg von öffentlichen Kontrollen durch den 
Landeshauptmann hin zu Kontrollen durch zugelassene private Kontrollstellen vorschreiben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. M. Stangl 
Österreichisches Patentamt 
Rechtsabteilung österreichische Marken 
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